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Am 10.07.2024 hat die gemeinsam durch die Forschungsstelle für Anwalts‐ und Notarrecht 

und  die  Forschungsstelle  für  Versicherungswesen  organisierte  Veranstaltung  zum  Thema 

„Fremdbesitzverbot – Entscheidet der EuGH über die Zukunft des Anwaltsmarkts? Und über 

neue Chancen für Rechtsschutzversicherer“ mit vollem Erfolg stattgefunden.  

Insbesondere  gilt der Dank unseren Referentinnen und Referenten Herrn Prof. Dr.  Fabian 

Wittreck  (Universität Münster), Frau Susanne Münch  (Bundesministerium der  Justiz), Frau 

Nadja Wietoska  (Bundesrechtsanwaltskammer), Herrn  Thomas  Lämmrich  (Gesamtverband 

der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.) und Frau Dr. Carla Burmann (Rechtanwältin und 

Partnerin, Johannsen Rechtsanwälte), welche das Thema aus verschiedensten Perspektiven 

beleuchtet  und  erörtert  sowie  die  anschließende  Debatte mit  ihren  Beiträgen  bereichert 

haben. 

Nachfolgend  finden Sie die Schlussanträge des Generalanwalts  in der Rechtssache Halmer 

Rechtsanwaltsgesellschaft  UG  gegen  die  Rechtsanwaltskammer  München  sowie  die 

Präsentationen von Frau Wietoska, Herrn Lämmrich und Frau Dr. Burmann. 

 

Münster, 18.07.2024 

 

 

 

 

 



 

  

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS 

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA 

vom 4. Juli 20241 

Rechtssache C-295/23 

Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG 

gegen 

Rechtsanwaltskammer München, 

Beteiligte: 

SIVE Beratung und Beteiligung GmbH, 

Daniel Halmer 

(Vorabentscheidungsersuchen des Bayerischen Anwaltsgerichtshofs 

[Deutschland]) 

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – 

Niederlassungsfreiheit – Richtlinie 2006/123/EG – Beteiligung einer 

Handelsgesellschaft am Kapital einer anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft – 

Widerruf der Kammerzulassung der anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft 

wegen dieser Beteiligung“ 

  

 
1 Originalsprache: Spanisch. 
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1. In dem Rechtsstreit, der dem vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen 

zugrunde liegt, geht es um die Frage, ob eine österreichische Gesellschaft, die 

nicht zur Rechtsberatung zugelassen ist, einen Teil des Gesellschaftskapitals einer 

in Deutschland tätigen Rechtsanwaltsgesellschaft erwerben darf. 

2. Die Rechtsanwaltskammer München (im Folgenden: Kammer) hat diesen 

Erwerb mit der Begründung untersagt, er sei nicht mit den Vorschriften des 

anwaltlichen Berufsrechts in Deutschland2 vereinbar, was Anlass zum 

vorliegenden Rechtsstreit gab. Nach diesen Vorschriften ist die Ausübung der 

anwaltlichen Tätigkeit durch Rechtsanwaltsgesellschaften in Form von 

Kapitalgesellschaften zulässig, an denen aber nur Angehörige bestimmter Berufe 

beteiligt sein dürfen. 

3. Zur Beantwortung des Vorabentscheidungsersuchens wird der Gerichtshof 

Folgendes zu klären haben: 

– Ist eine Investition von Kapital, wenn sie einen gewissen Einfluss auf die 

Geschäftsführung einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit sich bringt, im Licht der 

einen oder anderen Grundfreiheit des AEU-Vertrags und gegebenenfalls der 

Richtlinie 2006/123/EG3 zu prüfen? 

– Ist eine nationale Regelung mit dem Unionsrecht vereinbar, die die Beteiligung 

an Rechtsanwaltsgesellschaften auf Rechtsanwälte und auf Angehörige 

bestimmter Berufe (nicht aber andere Berufsgruppen) beschränkt, während die 

Mehrheit des Kapitals und der Stimmrechte gleichwohl in allen Fällen den 

Rechtsanwälten vorbehalten bleibt? 

I. Rechtlicher Rahmen 

A. Unionsrecht: Richtlinie 2006/123 

4. Der 73. Erwägungsgrund lautet: 

„Zu den zu prüfenden Anforderungen gehören nationale Regelungen, die aus nicht 

mit der beruflichen Qualifikation zusammenhängenden Gründen die Aufnahme 

bestimmter Tätigkeiten bestimmten Dienstleistungserbringern vorbehalten. Zu 

diesen Anforderungen zählen auch solche Anforderungen, die vom 

Dienstleistungserbringer verlangen, eine bestimmte Rechtsform zu wählen, 

insbesondere die Rechtsform einer juristischen Person, einer Personengesellschaft, 

 
2 Bundesrechtsanwaltsordnung in der bis zum 31. Juli 2022 geltenden Fassung (im Folgenden: 

BRAO). Nach dem Vorlagebeschluss (Rn. 3) ist diese Fassung auf den Rechtsstreit anwendbar, 

und daher werde ich mich in den vorliegenden Schlussanträgen grundsätzlich auf sie beziehen, 

es sei denn, es ist von Interesse, bestimmte Einzelheiten der seit 2022 geltenden BRAO 

wiederzugeben. 

3 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. 2006, L 376, S. 36). 
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einer Gesellschaft ohne Erwerbszweck oder eine[r] Gesellschaft, deren 

Anteilseigner ausschließlich natürliche Personen sind, oder Anforderungen im 

Hinblick auf die Beteiligungen am Gesellschaftskapital, insbesondere eine 

Mindestkapitalausstattung für bestimmte Dienstleistungstätigkeiten oder den 

Besitz besonderer Qualifikationen für die Anteilseigner oder das 

Führungspersonal bestimmter Unternehmen. …“ 

5. Im 77. Erwägungsgrund heißt es: 

„Begibt sich ein Marktteilnehmer in einen anderen Mitgliedstaat, um dort eine 

Dienstleistungstätigkeit auszuüben, so sollte zwischen Sachverhalten, die unter die 

Niederlassungsfreiheit und solchen, die unter den freien Dienstleistungsverkehr 

fallen, unterschieden werden, je nachdem, ob es sich um eine vorübergehende 

Tätigkeit handelt oder nicht. … [F]ür die Unterscheidung zwischen der 

Niederlassungsfreiheit und dem freien Dienstleistungsverkehr [ist] 

ausschlaggebend, ob der Marktteilnehmer in dem Mitgliedstaat, in dem er die 

betreffende Dienstleistung erbringt, niedergelassen ist oder nicht. Ist der 

Marktteilnehmer in dem Mitgliedstaat, in dem er seine Dienstleistungen erbringt, 

niedergelassen, so sollte in seinem Fall die Niederlassungsfreiheit anwendbar sein. 

Ist der Marktteilnehmer dagegen nicht in dem Mitgliedstaat niedergelassen, in 

dem die Dienstleistung erbracht wird, so sollte seine Tätigkeit unter den freien 

Dienstleistungsverkehr fallen. … [D]er vorübergehende Charakter der 

betreffenden Tätigkeiten [sollte] nicht nur unter Berücksichtigung der Dauer der 

Erbringung der Leistung, sondern auch ihrer Häufigkeit, ihrer regelmäßigen 

Wiederkehr oder ihrer Kontinuität beurteilt werden. …“ 

6. Der 88. Erwägungsgrund lautet: 

„Die Bestimmungen über die Dienstleistungsfreiheit sollten in Fällen, in denen 

eine Tätigkeit in einem Mitgliedstaat im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 

einem bestimmten Beruf vorbehalten ist, keine Anwendung finden, z. B. wenn 

Rechtsberatung nur von Juristen durchgeführt werden darf.“ 

7. Art. 3 („Verhältnis zu geltendem Gemeinschaftsrecht“) bestimmt: 

„(1) Widersprechen Bestimmungen dieser Richtlinie einer Bestimmung eines 

anderen Gemeinschaftsrechtsaktes, der spezifische Aspekte der Aufnahme oder 

Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit in bestimmten Bereichen oder 

bestimmten Berufen regelt, so hat die Bestimmung des anderen 

Gemeinschaftsrechtsaktes Vorrang und findet auf die betreffenden Bereiche oder 

Berufe Anwendung. Dies gilt insbesondere für: 

…“ 

8. Art. 4 („Begriffsbestimmungen“) sieht vor: 

„Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 
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… 

8. ‚zwingende Gründe des Allgemeininteresses‘ Gründe, die der Gerichtshof in 

ständiger Rechtsprechung als solche anerkannt hat, einschließlich folgender 

Gründe: öffentliche Ordnung; öffentliche Sicherheit; … Schutz der 

Verbraucher, der Dienstleistungsempfänger …; 

9. ‚zuständige Behörde‘ jede Stelle oder Behörde, die in einem Mitgliedstaat 

eine Kontroll- oder Regulierungsfunktion für Dienstleistungstätigkeiten 

innehat, insbesondere Verwaltungsbehörden, einschließlich der als 

Verwaltungsbehörden fungierenden Gerichte, Berufsverbände und der 

Berufsvereinigungen oder sonstigen Berufsorganisationen, die im Rahmen 

ihrer Rechtsautonomie die Aufnahme oder Ausübung einer 

Dienstleistungstätigkeit kollektiv regeln; 

… 

11. ‚reglementierter Beruf‘ eine berufliche Tätigkeit oder eine Gruppe 

beruflicher Tätigkeiten im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2005/36/EG [des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

(ABl. 2005, L 255, S. 22)]; 

…“ 

9. Art. 9 („Genehmigungsregelungen“) bestimmt: 

„(1) Die Mitgliedstaaten dürfen die Aufnahme und die Ausübung einer 

Dienstleistungstätigkeit nur dann Genehmigungsregelungen unterwerfen, wenn 

folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) [D]ie Genehmigungsregelungen sind für den betreffenden 

Dienstleistungserbringer nicht diskriminierend; 

b) die Genehmigungsregelungen sind durch zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses gerechtfertigt; 

c) das angestrebte Ziel kann nicht durch ein milderes Mittel erreicht werden, 

insbesondere weil eine nachträgliche Kontrolle zu spät erfolgen würde, um 

wirksam zu sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten nennen in dem in Artikel 39 Absatz 1 genannten Bericht 

die in ihrer jeweiligen Rechtsordnung vorgesehenen Genehmigungsregelungen 

und begründen deren Vereinbarkeit mit Absatz 1 des vorliegenden Artikels. 

(3) Dieser Abschnitt gilt nicht für diejenigen Aspekte der 

Genehmigungsregelungen, die direkt oder indirekt durch andere 

Gemeinschaftsrechtsakte geregelt sind.“ 
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10. In Art. 11 („Geltungsdauer der Genehmigung“) Abs. 4 ist vorgesehen: 

„Dieser Artikel lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten unberührt, 

Genehmigungen zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung der 

Genehmigung nicht mehr erfüllt sind.“ 

11. Art. 15 („Zu prüfende Anforderungen“) bestimmt: 

„(1) Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre Rechtsordnungen die in Absatz 2 

aufgeführten Anforderungen vorsehen, und stellen sicher, dass diese 

Anforderungen die Bedingungen des Absatzes 3 erfüllen. Die Mitgliedstaaten 

ändern ihre Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um sie diesen Bedingungen 

anzupassen. 

(2) Die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihre Rechtsordnung die Aufnahme oder 

Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit von folgenden nicht diskriminierenden 

Anforderungen abhängig macht: 

… 

c) Anforderungen im Hinblick auf die Beteiligungen am 

Gesellschaftsvermögen; 

… 

(3) Die Mitgliedstaaten prüfen, ob die in Absatz 2 genannten Anforderungen 

folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Nicht-Diskriminierung: die Anforderungen dürfen weder eine direkte noch 

eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder – bei 

Gesellschaften – aufgrund des Orts des satzungsmäßigen Sitzes darstellen; 

b) Erforderlichkeit: die Anforderungen müssen durch einen zwingenden Grund 

des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein; 

c) Verhältnismäßigkeit: die Anforderungen müssen zur Verwirklichung des mit 

ihnen verfolgten Ziels geeignet sein; sie dürfen nicht über das hinausgehen, 

was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist; diese Anforderungen 

können nicht durch andere weniger einschneidende Maßnahmen ersetzt 

werden, die zum selben Ergebnis führen. 

…“ 

12. Art. 25 („Multidisziplinäre Tätigkeiten“) sieht vor: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Dienstleistungserbringer keinen 

Anforderungen unterworfen werden, die sie verpflichten, ausschließlich eine 

bestimmte Tätigkeit auszuüben, oder die die gemeinschaftliche oder 

partnerschaftliche Ausübung unterschiedlicher Tätigkeiten beschränken. 



HALMER RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT 

  5 

Jedoch können folgende Dienstleistungserbringer solchen Anforderungen 

unterworfen werden: 

a) Angehörige reglementierter Berufe, soweit dies gerechtfertigt ist, um die 

Einhaltung der verschiedenen Standesregeln im Hinblick auf die 

Besonderheiten der jeweiligen Berufe sicherzustellen[,] und soweit dies 

nötig ist, um ihre Unabhängigkeit und Unparteilichkeit zu gewährleisten; 

… 

(2) Sofern multidisziplinäre Tätigkeiten zwischen den in Absatz 1 Buchstaben a 

und b genannten Dienstleistungserbringern erlaubt sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass 

a) Interessenkonflikte und Unvereinbarkeiten zwischen bestimmten Tätigkeiten 

vermieden werden; 

b) die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, die bestimmte Tätigkeiten 

erfordern, gewährleistet sind; 

c) die Anforderungen der Standesregeln für die verschiedenen Tätigkeiten 

miteinander vereinbar sind, insbesondere im Hinblick auf das 

Berufsgeheimnis. 

…“ 

B. Nationales Recht: BRAO 

13. § 59a lautete4: 

„(1) Rechtsanwälte dürfen sich mit Mitgliedern einer Rechtsanwaltskammer und 

der Patentanwaltskammer, mit Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, 

Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern zur gemeinschaftlichen 

Berufsausübung im Rahmen der eigenen beruflichen Befugnisse verbinden. … 

(2) Eine gemeinschaftliche Berufsausübung ist Rechtsanwälten auch gestattet: 

1. mit Angehörigen von Rechtsanwaltsberufen aus anderen Staaten, die … 

berechtigt sind, sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes niederzulassen und 

ihre Kanzlei im Ausland unterhalten, 

2. mit Patentanwälten, Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, 

Wirtschaftsprüfern oder vereidigten Buchprüfern anderer Staaten, die einen 

in der Ausbildung und den Befugnissen den Berufen nach der 

Patentanwaltsordnung, dem Steuerberatungsgesetz oder der 

 
4 Wie schon erwähnt, beziehe ich mich auf die vor der Reform der BRAO im Jahr 2022 geltende 

Fassung. 
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Wirtschaftsprüferordnung entsprechenden Beruf ausüben und mit 

Patentanwälten, Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern 

oder vereidigten Buchprüfern im Geltungsbereich dieses Gesetzes ihren 

Beruf gemeinschaftlich ausüben dürfen. 

 

…“ 

14. § 59c gestattete die anwaltliche Berufsausübung durch 

Rechtsanwaltsgesellschaften in Form von Kapitalgesellschaften. 

15. In § 59e hieß es: 

„(1) Gesellschafter einer Rechtsanwaltsgesellschaft können nur Rechtsanwälte 

und Angehörige der in § 59a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 genannten Berufe sein. Sie 

müssen in der Rechtsanwaltsgesellschaft beruflich tätig sein. … 

(2) Die Mehrheit der Geschäftsanteile und der Stimmrechte muss 

Rechtsanwälten zustehen. Sofern Gesellschafter zur Ausübung eines in Absatz 1 

Satz 1 genannten Berufs nicht berechtigt sind, haben sie kein Stimmrecht. 

(3) Anteile an der Rechtsanwaltsgesellschaft dürfen nicht für Rechnung Dritter 

gehalten und Dritte nicht am Gewinn der Rechtsanwaltsgesellschaft beteiligt 

werden. 

(4) Gesellschafter können zur Ausübung von Gesellschafterrechten nur 

stimmberechtigte Gesellschafter bevollmächtigen, die Angehörige desselben 

Berufs oder Rechtsanwälte sind.“ 

16. § 59f sah vor: 

„(1) Die Rechtsanwaltsgesellschaft muss von Rechtsanwälten verantwortlich 

geführt werden. Die Geschäftsführer müssen mehrheitlich Rechtsanwälte sein. 

(2) Geschäftsführer kann nur sein, wer zur Ausübung eines in § 59e Abs. 1 

Satz 1 genannten Berufs berechtigt ist. 

… 

(4) Die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte, die Geschäftsführer oder gemäß 

Absatz 3 bevollmächtigt sind, bei der Ausübung ihres Rechtsanwaltsberufs ist zu 

gewährleisten. Einflussnahmen der Gesellschafter, namentlich durch Weisungen 

oder vertragliche Bindungen, sind unzulässig.“ 

II. Sachverhalt, Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 

17. Die Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG (im Folgenden: Halmer UG) ist 

eine Rechtsanwaltsgesellschaft, die in Deutschland in Form einer 
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haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft betrieben wird. Ihr 

Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter war ursprünglich Herr Halmer. 

18. Durch Vertrag vom 31. März 2021 wurden 51 der 100 Geschäftsanteile von 

Herrn Halmer an die SIVE Beratung und Beteiligung GmbH (im Folgenden: 

SIVE) übertragen, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung österreichischen 

Rechts, die weder in Deutschland noch in Österreich zur Rechtsberatung 

zugelassen ist. Gleichzeitig wurde die Satzung der Halmer UG geändert, um die 

Unabhängigkeit der Geschäftsführung der Gesellschaft, die Rechtsanwälten 

vorbehalten blieb, zu gewährleisten. 

19. Am 19. Mai 2021 teilte die Kammer der Halmer UG mit, dass nach der 

BRAO, insbesondere deren §§ 59a ff., die Übertragung der Anteile an SIVE nicht 

zulässig sei, weswegen die der Halmer UG erteilte Zulassung zur 

Rechtsanwaltschaft widerrufen werde, sofern es bei dieser Übertragung bleibe. 

20. Am 26. Mai 2021 teilte die Halmer UG der Kammer mit, dass es bei der 

Übertragung der Geschäftsanteile bleibe, und bat um den Erlass eines Bescheids. 

21. Am 9. November 2021 widerrief die Kammer die Zulassung der Halmer 

UG. 

22. Am 26. November 2021 erhob die Halmer UG gegen den Bescheid der 

Kammer Klage beim Bayerischen Anwaltsgerichtshof (Deutschland), der 

beschlossen hat, dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung 

vorzulegen: 

1. Stellt es eine unzulässige Beschränkung des Rechts auf Freiheit des 

Kapitalverkehrs gemäß Art. 63 Abs. 1 AEUV dar, wenn nach den Gesetzen 

eines Mitgliedstaats einer Rechtsanwaltsgesellschaft zwingend die 

Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu entziehen ist, wenn 

a) ein Geschäftsanteil der Rechtsanwaltsgesellschaft auf eine Person 

übertragen wird, die nicht die besonderen beruflichen Anforderungen 

erfüllt, die nach dem Recht des Mitgliedstaats an den Erwerb eines 

Geschäftsanteils geknüpft sind? Demnach kann ein Geschäftsanteil an 

einer Rechtsanwaltsgesellschaft nur durch einen Rechtsanwalt oder ein 

sonstiges Mitglied einer Rechtsanwaltskammer, einen Patentanwalt, 

Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer oder 

vereidigten Buchprüfer, einen Angehörigen eines Rechtsanwaltsberufs 

aus einem anderen Staat, dem im Inland die Ausübung der 

Rechtsberatung erlaubt ist, bzw. einen Patentanwalt, Steuerberater, 

Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer oder vereidigten 

Buchprüfer eines anderen Staates, dem im Inland die Ausübung dieser 

Tätigkeit gestattet ist, oder einen Arzt oder Apotheker erworben 

werden; 
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b) ein Gesellschafter zwar die besonderen Anforderungen gemäß 

Buchst. a erfüllt, aber in der Rechtsanwaltsgesellschaft nicht beruflich 

tätig ist? 

c) aufgrund der Übertragung eines oder mehrerer Geschäftsanteile bzw. 

der Stimmrechte die Mehrheit hieran Rechtsanwälten nicht mehr 

zusteht? 

2. Stellt es eine unzulässige Beschränkung des Rechts auf Freiheit des 

Kapitalverkehrs gemäß Art. 63 Abs. 1 AEUV dar, dass einem 

Gesellschafter, der zur Ausübung eines Berufs im Sinne von Nr. 1 Buchst. a 

nicht berechtigt ist, kein Stimmrecht zusteht, obwohl die Satzung der 

Gesellschaft zum Schutz der Unabhängigkeit der anwaltlichen Berufsträger 

und der anwaltlichen Tätigkeit der Gesellschaft Klauseln enthält, durch die 

sichergestellt ist, dass die Gesellschaft ausschließlich durch Rechtsanwälte 

als Geschäftsführer oder Prokuristen vertreten wird, den Gesellschaftern und 

der Gesellschafterversammlung untersagt wird, durch Weisungen oder 

mittelbar durch die Androhung von Nachteilen auf die Geschäftsführung 

einzuwirken, Gesellschafterbeschlüssen, die hiergegen verstoßen, die 

Wirksamkeit versagt wird und die anwaltliche Verpflichtung zur 

Verschwiegenheit auf die Gesellschafter und von diesen beauftragte 

Personen erstreckt wird? 

3. Erfüllen die in Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 genannten Beschränkungen die 

Bedingungen gemäß Art. 15 Abs. 3 Buchst. a bis c der Richtlinie 2006/123 

für zulässige Eingriffe in die Dienstleistungsfreiheit? 

4. Für den Fall, dass nach Auffassung des Gerichtshofs das Recht der Klägerin 

auf Freiheit des Kapitalverkehrs (Nrn. 1 und 2) nicht betroffen sein sollte 

und ein Verstoß gegen die Richtlinie 2006/123 (Nr. 3) nicht vorliegt: 

Wird durch die in Nrn. 1 und 2 genannten Beschränkungen das Recht von 

SIVE auf Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 49 AEUV verletzt? 

III. Verfahren vor dem Gerichtshof 

23. Das Vorabentscheidungsersuchen ist am 9. Mai 2023 bei der Kanzlei des 

Gerichtshofs eingegangen. 

24. Die Halmer UG und SIVE, die Kammer, die deutsche, die österreichische, 

die spanische und die französische Regierung sowie die Europäische Kommission 

haben schriftliche Erklärungen eingereicht. Mit Ausnahme der französischen 

Regierung haben alle Beteiligten sowie die kroatische und die slowenische 

Regierung an der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2024 teilgenommen. 
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IV. Würdigung 

A. Vorbemerkungen 

25. Das vorlegende Gericht5 ist mit einem Rechtsstreit befasst, in dem es um 

den Widerruf der einer Rechtsanwaltsgesellschaft erteilten Zulassung zur 

Rechtsanwaltschaft geht. 

26. Nach Auffassung der Kammer wurden von der Rechtsanwaltsgesellschaft, 

deren Zulassung widerrufen wurde, mehrere der in der BRAO vorgesehenen 

Anforderungen nicht mehr erfüllt. Dabei handelt es sich um die Folgenden: 

– Die Gesellschafter müssen Rechtsanwälte sein oder bestimmte freie Berufe 

ausüben. 

– Die Gesellschafter müssen in der Rechtsanwaltsgesellschaft beruflich tätig sein. 

– Die Mehrheit der Geschäftsanteile und der Stimmrechte muss Rechtsanwälten 

zustehen. 

27. Das vorlegende Gericht möchte im Wesentlichen wissen, ob diese sich aus 

dem nationalen Recht ergebenden Anforderungen 

– die in Art. 63 Abs. 1 AEUV gewährleistete Freiheit des Kapitalverkehrs in 

unzulässiger Weise beschränken; 

– die Bedingungen, die es nach der Richtlinie 2006/123 rechtfertigen, in die 

Aufnahme oder Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit einzugreifen, nicht 

erfüllen; 

– hilfsweise, die in Art. 49 AEUV verankerte Niederlassungsfreiheit verletzen. 

28. Da das vorlegende Gericht zwar vorrangig Art. 63 AEUV anspricht, seine 

Fragen aber auch im Hinblick auf Art. 49 AEUV und die Richtlinie 2006/123 

stellt, ist zunächst festzustellen, welche Freiheit unmittelbar betroffen ist. 

 
5 Auch wenn die Beteiligten seinen Charakter als Gericht nicht in Zweifel gezogen haben, ist 

darauf hinzuweisen, dass der Bayerische Anwaltsgerichtshof die Voraussetzungen eines 

„Gerichts“ im Sinne von Art. 267 AEUV erfüllt. Er wurde durch eine gesetzliche Bestimmung 

(§ 100 Abs. 1 BRAO) geschaffen, um die Rechtsstreitigkeiten, für die er zuständig ist, ständig 

zu entscheiden (§ 112a Abs. 1 BRAO). Seine Gerichtsbarkeit ist obligatorisch (§ 112a BRAO), 

wird in einem kontradiktorischen Verfahren ausgeübt, das im Wesentlichen durch die üblichen 

Verfahrensvorschriften geregelt ist (§ 112c BRAO) und in dem Entscheidungen in einer Form 

ergehen, gegen die Berufung eingelegt werden kann (§ 112e BRAO). Schließlich ist er eine 

unabhängige Einrichtung, die in die deutsche Gerichtsstruktur eingegliedert und paritätisch mit 

Berufsrichtern und mit Rechtsanwälten besetzt ist, die ihr Richteramt ehrenamtlich ausüben 

(§§ 101, 103 Abs. 2 und 104 BRAO), für die Dauer von fünf Jahren ernannt werden und nicht 

absetzbar sind (§ 103 Abs. 1 und 2 BRAO). 
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29. Meines Erachtens lassen sich sämtliche Fragen des vorlegenden Gerichts 

mit einer einzigen Antwort beantworten. 

B. In dieser Rechtssache beeinträchtigte Freiheiten 

1. Freiheit des Kapitalverkehrs oder Niederlassungsfreiheit? 

30. Nationale Bestimmungen über Beteiligungen, die in der alleinigen Absicht 

der Geldanlage erfolgen, ohne dass auf die Verwaltung und Kontrolle des 

Unternehmens Einfluss genommen werden soll, sind ausschließlich im Hinblick 

auf den freien Kapitalverkehr (Art. 63 AEUV) zu prüfen6. 

31. Dagegen fällt eine nationale Regelung, „die nur auf Beteiligungen 

anwendbar ist, die es ermöglichen, einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen 

einer Gesellschaft auszuüben und deren Tätigkeiten zu bestimmen“, unter Art. 49 

AEUV über die Niederlassungsfreiheit7. 

32. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts ist in der vorliegenden Rechtssache 

der freie Kapitalverkehr betroffen. Es berücksichtigt, dass 51 % der 

Geschäftsanteile der Halmer UG an SIVE übertragen wurden; doch dieser 

Umstand für sich genommen bedeute nicht, dass SIVE in der Lage sei, einen 

beherrschenden Einfluss auf die Halmer UG auszuüben. 

33. Das vorlegende Gericht führt aus, dass 

– der beherrschende Einfluss nicht nur davon abhänge, welchen Umfang die 

Beteiligung habe, sondern auch von der in ihrer Satzung festgelegten 

Funktionsweise der Gesellschaft, 

– die Satzung der Halmer UG in der zum Zweck der Übertragung der 

Geschäftsanteile an SIVE geänderten Fassung es SIVE nicht erlaube, einen 

beherrschenden Einfluss auf die Rechtsanwaltsgesellschaft auszuüben8, und 

 
6 Urteil vom 16. Februar 2023, Gallaher (C-707/20, EU:C:2023:101, Rn. 56). 

7 Urteil vom 24. Februar 2022, Viva Telecom Bulgaria (C-257/20, EU:C:2022:125, Rn. 79). 

8 Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass die geänderte Satzung die Geschäftsführung der 

Gesellschaft Rechtsanwälten vorbehalte, dass Geschäftsführer nur durch einstimmigen 

Beschluss abberufen werden könnten, dass es Gesellschaftern untersagt sei, die Geschäftsführer 

durch Weisungen oder Drohungen zu beeinflussen, und dass die Gesellschafter insbesondere 

keinen Einfluss auf die Annahme, Ablehnung oder Führung eines Mandats hätten. Letztlich 

stehe die Satzung mit der nationalen Regelung in Einklang und ergänze sie, da sie gemäß den 

Vorgaben von § 59f BRAO die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte, die als Geschäftsführer oder 

im Namen der Gesellschaft handelten, bei der Ausübung ihres Berufs gewährleiste (Rn. 40 des 

Vorlagebeschlusses). 
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– es sich somit um eine sogenannte „Portfolioinvestition“ handele, die allein in 

der Absicht der Geldanlage erfolge, ohne auf die Verwaltung und Kontrolle des 

Unternehmens Einfluss nehmen zu wollen9. 

34. Der Umfang der Beteiligung am Gesellschaftskapital ist ein relevanter 

Faktor für die Beurteilung des Einflusses, den das Halten der Beteiligung dem 

Investor gewährt. Dieser Faktor lässt jedoch noch nicht den Schluss zu, dass die 

Mehrheit des Gesellschaftskapitals an sich einen sicheren Einfluss auf die 

Gesellschaft gewähre10. Umgekehrt kann ein solcher Einfluss sogar durch 

Minderheitsbeteiligungen erreicht werden11. 

35. Dass SIVE 51 % des Gesellschaftskapitals der Halmer UG hält, kann 

möglicherweise durch andere Faktoren derart aufgewogen werden, dass ein 

sicherer Einfluss von SIVE auf die Tätigkeit der Halmer UG ausgeschlossen 

werden kann. Die vom vorlegenden Gericht beschriebenen Änderungen der 

Satzung12 dürften in diese Richtung gehen. 

36. Dies ist eine Tatsachenfrage, die das vorlegende Gericht zu beurteilen und 

zu entscheiden hat. Wenn sich die von SIVE getätigte Investition, wie sich aus 

dem Wortlaut der Vorlage zu ergeben scheint, auf eine bloße Geldanlage ohne die 

Absicht zur Einflussnahme auf die Geschäftsführung beschränkte, wäre die 

Prüfung auf Art. 63 AEUV zu konzentrieren. 

37. Die Prüfung kann jedoch nicht nur die konkreten Umstände der getätigten 

Investition berücksichtigen, sondern auch, allgemeiner und abstrakter, die 

Konzeption des Zwecks der fraglichen Regelung. 

38. Wie die deutsche, die österreichische, die spanische und die französische 

Regierung hervorheben, betrifft die hier angewandte Regelung die Aufnahme des 

Rechtsanwaltsberufs und die Voraussetzungen für seine Ausübung13. Dies dürfte 

das ausschlaggebende Kriterium bei der Bestimmung der in Rede stehenden 

Freiheit sein. 

 
9 Urteil vom 17. September 2009, Glaxo Wellcome (C-182/08, EU:C:2009:559, Rn. 40). 

10 Dies ist indessen selbstverständlich dann der Fall, wenn die Beteiligung 100 % des Kapitals 

ausmacht (Urteil vom 13. Juli 2023, Xella Magyarország, C-106/22, EU:C:2023:568, Rn. 43). 

11 Urteil vom 21. Oktober 2010, Idryma Typou (C-81/09, EU:C:2010:622, Rn. 51): „Je nach der 

Verteilung des übrigen Gesellschaftskapitals, insbesondere im Fall seiner Streuung unter einer 

großen Zahl von Aktionären, kann eine Beteiligung von 25 % ausreichen, um die Kontrolle über 

eine Gesellschaft zu halten oder zumindest … einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen 

dieser Gesellschaft auszuüben und deren Tätigkeiten zu bestimmen“, mit der Folge, dass die 

nationale Regelung „in den sachlichen Geltungsbereich von Art. 49 AEUV fallen [kann]“. Siehe 

in diesem Sinne Nrn. 94 ff. der vorliegenden Schlussanträge. 

12 Siehe Fn. 8 der vorliegenden Schlussanträge. 

13 Nach ständiger Rechtsprechung muss im Zusammenhang mit den Verkehrsfreiheiten der Zweck 

der fraglichen Rechtsvorschriften berücksichtigt werden. Vgl. Urteil vom 11. Juni 2020, KOB 

(C-206/19, EU:C:2020:463, Rn. 23 und die dort angeführte Rechtsprechung). 
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39. Die BRAO gehört zu einer Reihe von Rechtsakten, die u. a. die berufliche 

Unabhängigkeit der Rechtsanwälte gewährleisten sollen. Zu diesem Zweck 

schließt sie aus, dass Personen, die ein rein wirtschaftliches Interesse verfolgen 

und nicht an das für die anwaltliche Tätigkeit geltende Standesrecht gebunden 

sind, Teil einer Rechtsanwaltsgesellschaft werden14. 

40. Der deutsche Gesetzgeber hält es offenbar für nicht wünschenswert, dass 

Investoren, die selbst nicht zur Rechtsanwaltschaft gehören (mit Ausnahme der 

Angehörigen bestimmter anderer Kammerberufe, die nach der BRAO als den 

Rechtsanwälten gleichgestellt gelten), auch nur den geringsten, und nicht nur 

keinen beherrschenden, Einfluss auf die Tätigkeit einer Rechtsanwaltsgesellschaft 

ausüben15. 

41. Nach der nationalen Regelung bringt die Investition von Kapital in eine 

Rechtsanwaltsgesellschaft durch Personen, die nicht zur Rechtsanwaltschaft (oder 

nicht zu den als der Anwaltschaft gleichgestellt erachteten Berufen) gehören, 

nämlich einen Einfluss mit sich, der geeignet ist, das Wesen der Ausübung des 

Rechtsanwaltsberufs zu untergraben. 

42. Das an Personen, die keine Rechtsanwälte sind (oder einen nach der 

nationalen Regelung gleichgestellten Beruf ausüben), gerichtete Verbot, in solche 

Gesellschaften Kapital einzubringen, stellt ein Hindernis für die Ausübung der 

Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) dar, und diese Freiheit ist in erster Linie 

betroffen. 

43. Hiervon ausgehend, wäre eine etwaige Beeinträchtigung des freien 

Kapitalverkehrs lediglich ein nachrangiger Nebeneffekt einer Regelung, die 

vorrangig einen anderen Zweck verfolgt. Die Regelung beschränkt in erheblichem 

Maß die Niederlassung von Wirtschaftsteilnehmern in Bezug auf 

Kapitalgesellschaften, die zur Erbringung von Rechtsanwälten vorbehaltenen 

Dienstleistungen der Rechtsberatung befugt sind. 

44. Unter diesen Umständen ist eine eigenständige Prüfung der in Rede 

stehenden Regelung am Maßstab von Art. 63 AEUV nicht erforderlich. 

2. Art. 49 AEUV oder Richtlinie 2006/123? 

45. Sodann gilt es festzustellen, ob die in Rede stehende Regelung am Maßstab 

des Art. 49 AEUV oder der Richtlinie 2006/123 zu prüfen ist. 

 
14 Dies geht aus Rn. 53 des Vorlagebeschlusses hervor. 

15 Die BRAO geht von der impliziten Annahme aus, dass die Investition von Kapital in eine 

Rechtsanwaltsgesellschaft unabhängig vom Prozentsatz der erworbenen Beteiligungen einen 

Einfluss mit sich bringt, der – per Definition und so gering er auch sein mag – sich als 

Störfaktor für die Unabhängigkeit der anwaltlichen Tätigkeit auswirken könnte. 
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46. Die Richtlinie 2006/123 enthält allgemeine Bestimmungen, die die 

Wahrnehmung der Niederlassungsfreiheit durch Dienstleistungserbringer 

erleichtern sollen (Art. 1 Abs. 1). 

47. Der Gerichtshof räumt dieser Richtlinie einen allgemeinen Vorrang ein: 

Fällt eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit in den Geltungsbereich der 

Richtlinie 2006/123, ist sie daher nicht auch am Maßstab des Art. 49 AEUV zu 

prüfen16. 

48. Folglich sind die in Rede stehenden nationalen Bestimmungen anhand der 

Bestimmungen der Richtlinie 2006/123 zu prüfen, die grundsätzlich für die von 

Rechtsanwälten erbrachten juristischen Dienstleistungen gilt17. 

49. Allerdings sieht Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2006/123 vor, dass bei einem 

Widerspruch zwischen den Bestimmungen dieser Richtlinie und denen eines 

anderen Rechtsakts der Union, „der spezifische Aspekte der Aufnahme oder 

Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit in bestimmten Bereichen oder 

bestimmten Berufen regelt“, die Bestimmungen des anderen Rechtsakts Vorrang 

haben. 

50. Der Unionsgesetzgeber hat die Richtlinie 77/249/EWG18 und die Richtlinie 

98/5/EG19 erlassen, um den freien Dienstleistungsverkehr und die ständige 

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in den Mitgliedstaaten zu erleichtern. Diese 

Richtlinien enthalten keine besonderen Bestimmungen über den Erwerb von 

Beteiligungen an Rechtsanwaltsgesellschaften oder die sie betreffende Ausübung 

von Stimmrechten. 

51. Die Richtlinie 98/5 „berührt … nicht die nationalen Regelungen für den 

Zugang zum Rechtsanwaltsberuf und für die Ausübung dieses Berufs …“20. 

Insbesondere setzt ihr Art. 11 („Gemeinsame Ausübung des Rechtsanwaltberufs“) 

voraus, dass die Mitgliedstaaten diese Art der Ausübung des Berufs gestatten oder 

untersagen können. 

52. Der Gerichtshof hat festgestellt: „[Es steht] jedem Mitgliedstaat in 

Ermangelung besonderer gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften in diesem Bereich 

grundsätzlich frei, die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs für sein Hoheitsgebiet 

 
16 Urteil vom 26. Juni 2019, Kommission/Griechenland (C-729/17, EU:C:2019:534, Rn. 54 und 

die dort angeführte Rechtsprechung). 

17 Urteil vom 13. Januar 2022, Minister Sprawiedliwości (C-55/20; EU:C:2022:6, Rn. 88). 

18 Richtlinie des Rates vom 22. März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des 

freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte (ABl. 1977, L 78, S. 17). 

19 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 zur Erleichterung 

der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in 

dem die Qualifikation erworben wurde (ABl. 1998, L 77, S. 36). 

20 Siebter Erwägungsgrund der Richtlinie 98/5. 



SCHLUSSANTRÄGE VON HERRN CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA – RECHTSSACHE C-295/23 

14  

zu regeln … Die für diesen Beruf geltenden Regeln können daher in den einzelnen 

Mitgliedstaaten erheblich voneinander abweichen“21. 

53. Beim gegenwärtigen Stand des Unionsrechts steht es den Mitgliedstaaten 

daher frei, die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs durch Kapitalgesellschaften zu 

gestatten. Anders als die Kommission bin ich der Ansicht, dass die 

Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung ihres Verständnisses des 

Rechtsanwaltsberufs und der Gründe des Allgemeininteresses, die die 

entsprechende Entscheidung rechtfertigen, diese Art der gemeinsamen 

Berufsausübung auch einfach verbieten könnten22. 

54. Ebenso sind (mangels einer Harmonisierung dieses spezifischen Bereichs 

im geltenden Unionsrecht) die Mitgliedstaaten, die sich dafür entscheiden, die 

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs durch Kapitalgesellschaften zuzulassen, 

befugt, bestimmte Bedingungen für die Gestaltung und Funktionsweise solcher 

Gesellschaften festzulegen23. 

55. Wenn man also davon ausgeht, dass unterschiedliche Regelungen der 

Mitgliedstaaten in diesem Bereich zulässig sind24, und ein Mitgliedstaat wie im 

vorliegenden Fall die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs durch 

Kapitalgesellschaften zulässt, sind die von ihm vorgegebenen Beschränkungen am 

Maßstab der Richtlinie 2006/123 zu prüfen. 

 
21 Urteil vom 19. Februar 2002, Wouters u. a. (C-309/99, EU:C:2002:98, Rn. 99), unter Anführung 

der Urteile vom 12. Juli 1984, Klopp (107/83, EU:C:1984:270, Rn. 17), und vom 12. Dezember 

1996, Reisebüro Broede (C-3/95, EU:C:1996:487, Rn. 37). 

22 Meines Erachtens hindert nichts einen Mitgliedstaat daran, die gemeinsame Ausübung des 

Rechtsanwaltsberufs auf Personengesellschaften zu beschränken und Kapitalgesellschaften nicht 

zuzulassen. Bei seiner Entscheidung in der einen oder anderen Richtung bewertet jeder 

Mitgliedstaat für sich das Gewicht von Faktoren wie der Präsenz von Wettbewerbern, die als 

Kapitalgesellschaften tätig sind, auf einem zunehmend globalisierten Markt für juristische 

Dienstleistungen. Er kann auch beurteilen, ob es zweckmäßig ist, solche Gesellschaften mit 

externen Finanzmitteln (in Form von Kapital und nicht nur von Darlehen) auszustatten, um die 

technologischen Herausforderungen zu bewältigen, die die Digitalisierung und die künstliche 

Intelligenz für die Anwaltskanzleien mit sich bringen. Solange es in diesem Bereich auf 

Unionsebene keine harmonisierte Regelung gibt, steht es jedem Mitgliedstaat frei, nach seinem 

Belieben Kapitalgesellschaften zu seiner Rechtsanwaltschaft zuzulassen oder dies abzulehnen. 

23 Im Urteil vom 19. Mai 2009, Kommission/Italien (C-531/06, EU:C:2009:315), hat der 

Gerichtshof entschieden, dass eine nationale Regelung mit der Niederlassungsfreiheit und der 

Freiheit des Kapitalverkehrs vereinbar ist, nach der nur Apotheker Gesellschafter von 

Gesellschaften zum Betrieb von Apotheken sein können. 

24 Vgl. hierzu Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über 

Reformempfehlungen für die Berufsreglementierung (COM[2016] 820). In Abschnitt II.4 einer 

späteren Mitteilung zur Bestandsaufnahme und Aktualisierung der Reformempfehlungen für die 

Berufsreglementierung von 2017 (COM[2021] 385) stellt die Kommission fest: „Die 

Möglichkeit, eine Anwaltskanzlei in einer bestimmten Rechtsform zu gründen, ist stark an die 

Anforderungen in Bezug auf Beteiligungsverhältnisse und Stimmrechte gebunden. In der 

überwiegenden Mehrheit der Mitgliedstaaten ist vorgeschrieben, dass alle Anteile von 

Rechtsanwälten gehalten werden müssen.“ Hervorhebung nur hier. 
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56. Wie schon gesagt, hätte sich die Bundesrepublik Deutschland dafür 

entscheiden können, die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs durch 

Kapitalgesellschaften einfach auszuschließen, ohne dass dadurch die von der 

Union garantierten Grundfreiheiten beeinträchtigt worden wären. Soweit die 

Bundesrepublik Deutschland jedoch die Gründung und Niederlassung solcher 

Gesellschaften zulässt, müssen Beschränkungen der freien Ausübung der 

Tätigkeit solcher Gesellschaften insbesondere die Vorgaben der Richtlinie 

2006/123 beachten, an deren Maßstab sie zu prüfen sind. 

57. Im Rahmen dieser Prüfung ist zu klären, ob die in Rede stehenden 

nationalen Maßnahmen eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit darstellen 

(a) und ob sie, sofern eine Beschränkung vorliegt, gebührend gerechtfertigt sind 

(b). 

C. Prüfung der Beschränkung 

1. Vorliegen einer Beschränkung 

58. Die Beschränkung ergibt sich aus den in der BRAO festgelegten 

Bedingungen für die Beteiligung an einer Rechtsanwaltsgesellschaft. Das 

vorlegende Gericht führt dazu Folgendes aus: 

– Der Inhaber einer Beteiligung muss Rechtsanwalt, Patentanwalt, Steuerberater, 

Steuerbevollmächtigter, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer25, Arzt oder 

Apotheker26 sein. 

– Die Mehrheit des Gesellschaftskapitals muss von Rechtsanwälten gehalten 

werden. 

– Der Inhaber der Beteiligung muss in der Gesellschaft beruflich tätig sein. 

– Rechtsanwälten muss die Mehrheit der Stimmrechte vorbehalten bleiben. 

59. Meines Erachtens kann am Vorliegen einer Beschränkung der 

Niederlassungsfreiheit im vorliegenden Fall kein Zweifel bestehen. Die 

Anwendung der BRAO hindert SIVE daran, als Gesellschafterin einer 

Gesellschaft (der Halmer UG) zu fungieren, die Rechtsanwälten vorbehaltene 

Dienstleistungen erbringt. SIVE kann an der Halmer UG keine Beteiligungen 

erwerben, da ansonsten, wie hier geschehen, die Zulassung der Halmer UG zur 

Rechtsanwaltschaft widerrufen wird. 

 
25 Dies umfasst jeweils auch Angehörige dieser Berufe aus anderen Staaten, die in Deutschland 

zur Berufsausübung zugelassen sind. 

26 Die Einbeziehung von Ärzten und Apothekern geht auf eine inhaltliche Erweiterung des § 59a 

BRAO infolge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts (Deutschland) vom 12. Januar 2016 

(BVerfGE 141, 82) zurück. 
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2. Rechtfertigung der Beschränkung 

60. Die Beschränkung ist am Maßstab von Art. 15 der Richtlinie 2006/123 zu 

prüfen, nach dessen Abs. 2 Buchst. c die Mitgliedstaaten beurteilen müssen, ob 

ihre Anforderungen „im Hinblick auf die Beteiligungen am 

Gesellschaftsvermögen“ die Bedingungen des Art. 15 Abs. 3 erfüllen27. 

61. Die Bedingungen des genannten Art. 15 Abs. 3 sehen im Wesentlichen vor, 

dass die Anforderungen a) keine Diskriminierung aufgrund der 

Staatsangehörigkeit oder des Sitzes der Gesellschaft darstellen, b) durch einen 

zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind und c) „zur 

Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Ziels geeignet [sind]; sie dürfen nicht 

über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist; diese 

Anforderungen können nicht durch andere weniger einschneidende Maßnahmen 

ersetzt werden, die zum selben Ergebnis führen“. 

62. Diese Bedingungen stimmen im Wesentlichen mit den Vorgaben überein, 

die sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs in Bezug auf Beschränkungen 

der durch die Art. 49 und 63 AEUV geschützten Verkehrsfreiheiten ergeben. 

Dieser Umstand relativiert in einem erheblichen Maß die Diskussion darüber, 

welche Freiheit im vorliegenden Fall konkret betroffen ist. 

a) Keine Diskriminierung 

63. Die umstrittene Beschränkung bezieht sich nicht unmittelbar oder mittelbar 

auf die Staatsangehörigkeit oder den Sitz der Betroffenen, sondern gilt in gleicher 

Weise für in- und ausländische Personen. Sie steht daher in Einklang mit Art. 15 

Abs. 3 Buchst. a der Richtlinie 2006/123. 

b) Zwingender Grund des Allgemeininteresses 

64. Entsprechendes lässt sich zur nach Art. 15 Abs. 3 Buchst. b der Richtlinie 

2006/123 geforderten Rechtfertigung sagen. Die Gründe, auf denen die 

Bestimmungen der BRAO nach den Ausführungen des vorlegenden Gerichts 

beruhen, können als zwingende Gründe des Allgemeininteresses angesehen 

werden. 

65. Die Beschränkung soll nämlich zum einen die Unabhängigkeit der 

anwaltlichen Tätigkeit, die geordnete Rechtspflege, die Wahrung des 

 
27 Der Gerichtshof hat festgestellt, dass Art. 15 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 2006/123 auf die 

Zusammensetzung der am Vermögen einer Gesellschaft beteiligten Personen anzuwenden ist. 

Vgl. insoweit statt aller das Urteil vom 29. Juli 2019, Kommission/Österreich (Ziviltechniker, 

Patentanwälte und Tierärzte), C-209/18, EU:C:2019:632 (im Folgenden: Urteil 

Kommission/Österreich [Ziviltechniker]), Rn. 84. Die Beschränkung der Ausübung der 

Stimmrechte stellt eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar (Urteil vom 8. November 

2012, Kommission/Griechenland, C-244/11, EU:C:2012:694, Rn. 29), die ebenfalls unter 

Art. 15 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 2006/123 fällt. 
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Transparenzgebots sowie den Schutz des Berufsgeheimnisses28 und zum anderen 

den Schutz der Verbraucher bei Rechtsdienstleistungen29 gewährleisten. 

66. Genauer gesagt hat der nationale Gesetzgeber, wie die Kommission 

ausgeführt hat, seinerzeit als Ziele der Maßnahme Folgendes angegeben: a) die 

Sicherung der beruflichen Unabhängigkeit der Rechtsanwälte, b) die Beachtung 

des maßgeblichen Berufsrechts, c) die Qualität der Dienstleistungen und d) den 

Schutz der Rechtsuchenden30. 

67. Dies alles sind unstreitig unter den Begriff „zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses“ fallende zulässige Rechtfertigungsgründe. Sie sind vom 

Gerichtshof als solche anerkannt worden31 und gehören zu den in Art. 4 Nr. 8 der 

Richtlinie 2006/123 aufgeführten Rechtfertigungsgründen. 

c) Verhältnismäßigkeit und Kohärenz 

68. Die nach Art. 15 Abs. 3 Buchst. c der Richtlinie 2006/123 erforderliche 

Verhältnismäßigkeit setzt voraus, dass die in Rede stehenden Anforderungen zur 

Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Ziels geeignet sind, nicht über das 

hinausgehen, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist, und nicht durch 

weniger einschneidende Maßnahmen ersetzt werden können, die zum selben 

Ergebnis führen. 

69. Schlüsselfunktion hat also das Ziel, das mit den vorgeschriebenen 

Anforderungen verfolgt wird. Aus dem Blickwinkel dieses Ziels sind die 

Geeignetheit dieser Anforderungen, ihre strikte Notwendigkeit und das Fehlen 

alternativer Anforderungen, die weniger einschneidend sind, aber trotzdem 

dasselbe Ergebnis gewährleisten, zu beurteilen. 

70. Von den Zielen, die mit den in Rede stehenden Anforderungen erreicht 

werden sollen, werde ich in erster Linie auf die Ziele der Wahrung der beruflichen 

Unabhängigkeit der Rechtsanwälte und des Schutzes der Interessen der 

 
28 Rn. 43 und 53 des Vorlagebeschlusses. 

29 Rn. 61 und 62 des Vorlagebeschlusses. 

30 Schriftliche Erklärungen der Kommission, Rn. 32. Nach Ansicht der Kommission deckt sich das 

Ziel des Schutzes der Rechtsuchenden mit dem Ziel des Schutzes der Dienstleistungsempfänger, 

das gemäß Art. 4 Abs. 8 der Richtlinie 2006/123 zu den zwingenden Gründen des 

Allgemeininteresses zähle. Die berufliche Unabhängigkeit der Rechtsanwälte sei durch die im 

40. Erwägungsgrund der Richtlinie 2006/123 erwähnte Wahrung der ordnungsgemäßen 

Rechtspflege gedeckt. 

31 Urteil vom 17. Dezember 2020, Onofrei (C-218/19, EU:C:2020:1034, Rn. 34): „[D]er Schutz 

der Verbraucher, u. a. der Empfänger juristischer, von Organen der Rechtspflege erbrachter 

Dienstleistungen, und zum anderen eine geordnete Rechtspflege [stellen] Ziele dar …, die als 

zwingende Gründe des Allgemeininteresses angesehen werden können und mit denen sich eine 

Beschränkung sowohl des freien Dienstleistungsverkehrs … als auch … der 

Niederlassungsfreiheit rechtfertigen lässt“. 
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Rechtsuchenden eingehen. Die Rechtsuchenden können von dem Rechtsanwalt, 

dem sie ihre Verteidigung anvertrauen, berechtigterweise ein Handeln erwarten, 

das nicht durch einen von Dritten außerhalb dieses Berufsstands ausgeübten 

Druck beeinflusst wird32. 

1) Beschränkung der Beteiligung an der Gesellschaft auf bestimmte 

Berufsgruppen 

71. Die BRAO untersagt von vornherein, dass Rechtsanwaltsgesellschaften 

Personen als Gesellschafter aufnehmen, die nicht zur Rechtsanwaltschaft gehören. 

Dieses Verbot ist geeignet, die berufliche Unabhängigkeit der Rechtsanwälte und 

den Schutz der Rechtsuchenden zu gewährleisten, wenn diese Rechtsanwälte 

beschließen, eine Gesellschaft zu gründen, um ihren Beruf gemeinsam auszuüben. 

Der Rechtsanwaltsberuf als solcher verbindet ein offenkundiges privates Interesse 

mit der Wahrung bestimmter Allgemeininteressen33. 

72. Das in Rede stehende Verbot ergibt Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, 

dass den Rechtsanwälten „in einer demokratischen Gesellschaft eine grundlegende 

Aufgabe übertragen wird, nämlich die Verteidigung der Rechtsunterworfenen[.] 

[Eine] grundlegende Aufgabe …[, die] zum einen das Erfordernis [umfasst], 

dessen Bedeutung in allen Mitgliedstaaten anerkannt wird, dass es dem Einzelnen 

möglich sein muss, sich völlig frei an seinen Rechtsanwalt zu wenden, zu dessen 

Beruf es schon seinem Wesen nach gehört, all denen unabhängig Rechtsberatung 

zu erteilen, die sie benötigen, und zum anderen die damit zusammenhängende 

Loyalität des Rechtsanwalts seinem Mandanten gegenüber“34. 

73. Daraus folgt, dass es „[f]ür die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs … 

unerlässlich [ist], dass es nicht zu Interessenkonflikten kommt, was insbesondere 

bedeutet, dass Rechtsanwälte sich in einer Position der Unabhängigkeit gegenüber 

 
32 Der Beitrag zu einer geordneten Rechtspflege und die Sicherung der beruflichen 

Verschwiegenheit sind als Rechtfertigungsgründe ebenso beachtlich, doch halte ich es für 

unnötig, mich ihrer Prüfung zu widmen, die nur das untermauern würde, was sich bereits im 

Hinblick auf die anderen beiden Ziele ergibt. 

33 Auf Rechtsanwälte lässt sich – entsprechend und ungeachtet der Unterschiede – anwenden, was 

der Gerichtshof in Bezug auf den Inhaber einer Apotheke festgestellt hat: „[Es] lässt sich nicht 

leugnen, dass er ebenso wie andere Personen das Ziel verfolgt, Gewinne zu erwirtschaften. Als 

[Rechtsanwalt] ist bei ihm aber davon auszugehen, dass er die [Kanzlei] nicht nur aus rein 

wirtschaftlichen Zwecken betreibt, sondern auch unter einem beruflich-fachlichen Blickwinkel. 

Sein privates Interesse an Gewinnerzielung wird somit durch seine Ausbildung, seine berufliche 

Erfahrung und die ihm obliegende Verantwortung gezügelt, da ein etwaiger Verstoß gegen 

Rechtsvorschriften oder berufsrechtliche Regeln nicht nur den Wert seiner Investition, sondern 

auch seine eigene berufliche Existenz erschüttert.“ Urteil vom 19. Mai 2009, Apothekerkammer 

des Saarlandes u. a. (C-171/07 und C-172/07, EU:C:2009:316, Rn. 37). 

34 Urteil vom 8. Dezember 2022, Orde van Vlaamse Balies u. a. (C-694/20, EU:C:2022:963, 

Rn. 28, Hervorhebung nur hier), unter Anführung insbesondere des Urteils des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte vom 6. Dezember 2012, Michaud/Frankreich 

(CE:ECHR:2012:1206JUD001232311, §§ 118 und 119). 
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staatlichen Stellen, anderen Wirtschaftsteilnehmern und Dritten befinden, von 

denen sie sich nicht beeinflussen lassen dürfen“35. 

74. Der Umstand, dass die Rechtsanwälte den Berufs‑ und Standespflichten 

unterliegen, „die im allgemeinen Interesse festgelegt und kontrolliert werden“36, 

bildet die notwendige Kehrseite der „Vorstellung von der Funktion des Anwalts 

als eines Mitgestalters der Rechtspflege …, der in völliger Unabhängigkeit und in 

deren vorrangigem Interesse dem Mandanten die rechtliche Unterstützung zu 

gewähren hat, die dieser benötigt“37. 

75. Die Möglichkeit der Beteiligung an einer Rechtsanwaltsgesellschaft den 

Rechtsanwälten vorzubehalten, ist daher geeignet, zum einen die berufliche 

Unabhängigkeit der Rechtsanwälte und zum anderen den Schutz der 

Rechtsuchenden zu gewährleisten. 

76. Indessen steht diese Exklusivität in Deutschland der Beteiligung 

bestimmter Personen, die nicht zur Rechtsanwaltschaft gehören, an 

Rechtsanwaltsgesellschaften nicht entgegen. Die in § 59a Abs. 1 BRAO 

genannten Personen (Nicht-Anwälte) können nämlich Gesellschafter einer 

Rechtsanwaltsgesellschaft sein. 

77. Zwar können diese Personen (Nicht-Anwälte) nicht die Mehrheit der 

Anteile besitzen. Gleichwohl gebietet der Umstand, dass sogar ein erheblicher 

Prozentsatz des Kapitals einer Rechtsanwaltsgesellschaft von bestimmten nicht 

zur Rechtsanwaltschaft gehörenden Personen (von anderen aber nicht) erworben 

werden kann, sich die Frage nach der Kohärenz der Regelung zu stellen. 

78. Wie die Kommission ausgeführt hat, lässt sich die Gleichstellung der 

Angehörigen dieser Berufsgruppen mit Rechtsanwälten vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Komplexität der Rechtsstreitigkeiten insbesondere hinsichtlich ihrer 

wirtschaftlichen Aspekte, in denen eine qualifizierte Rechtsberatung die 

Mitwirkung anderer Berufsgruppen verlangt, erklären38. 

79. Diese Erklärung könnte jedenfalls die Gleichstellung der Angehörigen 

einiger der in § 59a BRAO genannten Berufe rechtfertigen, die mehr oder weniger 

mit Rechtsfragen zu tun haben. 

 
35 Urteil vom 2. Dezember 2010, Jakubowska (C-225/09, EU:C:2010:729, Rn. 61); Hervorhebung 

nur hier zur Betonung des Umstands, dass die Unabhängigkeit nicht nur gegenüber den 

staatlichen Stellen, sondern auch gegenüber privaten Wirtschaftsteilnehmern und Dritten zu 

gewährleisten ist. 

36 Urteil vom 14. September 2010, Akzo Nobel Chemicals und Akcros Chemicals/Kommission 

u. a. (C-550/07 P, EU:C:2010:512, Rn. 42). 

37 Ebd. 

38 Rn. 42 der schriftlichen Erklärungen der Kommission. 
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80. Grundsätzlich werden die Wahrung der beruflichen Unabhängigkeit der 

Rechtsanwälte und der Schutz der Rechtsuchenden nicht in Frage gestellt, wenn 

die Beteiligung an Rechtsanwaltsgesellschaften neben Rechtsanwälten den 

Angehörigen vergleichbarer Berufe vorbehalten bleibt, die als 

Minderheitsgesellschafter39 eine Tätigkeit ausüben, die mit der Unabhängigkeit 

der Rechtsanwälte nicht unvereinbar ist40. Diese anderen Personen sollten 

außerdem der disziplinarischen Aufsicht einer Kammer unterliegen, die 

sicherstellt, dass sie ihren Beruf ordnungsgemäß und den gesetzlichen und 

berufsrechtlichen Regelungen entsprechend ausüben. 

81. Soweit jedoch der Verpflichtung, auf der Grundlage genauer Angaben die 

Gründe hinreichend nachzuweisen, die die geprüfte Maßnahme rechtfertigen41, im 

vorliegenden Fall nicht nachgekommen wurde, lässt sich nicht erkennen, warum 

andere Berufe, deren Mitwirkung bei der Rechtsberatung ebenso relevant sein 

könnte, nicht zum Kreis der in der BRAO aufgeführten Berufe gehören42. 

82. Die Beschränkung gewährleistet somit nicht in kohärenter Weise die 

Verwirklichung des verfolgten Ziels. Dies wäre nach der Rechtsprechung nur 

dann der Fall, wenn sie „tatsächlich dem Anliegen gerecht wird, dieses Ziel in 

kohärenter und systematischer Weise zu erreichen“ 43. 

83. Die Gleichstellung bestimmter in Kammern organisierter Berufe mit den 

Rechtsanwälten und der damit verbundene Ausschluss anderer Berufe, die 

dieselben (vermeintlichen) Rechtfertigungskriterien erfüllen, nimmt der 

restriktiven Maßnahme in ihrer Ausgestaltung zum für den Rechtsstreit 

maßgeblichen Zeitpunkt die zur Erreichung des angestrebten Ziels erforderliche 

Kohärenz. 

84. Diese Beurteilung wird meines Erachtens dadurch bestätigt, dass der 

deutsche Gesetzgeber in der seit 2022 geltenden BRAO die Beschränkung 

nachträglich berichtigt hat. Der (neue) § 59c Abs. 1 Nr. 4 BRAO sieht vor, dass 

Rechtsanwälte sich zur gemeinschaftlichen Berufsausübung in einer 

Berufsausübungsgesellschaft mit Personen zusammenschließen können, die in der 

Gesellschaft einen freien Beruf ausüben, es sei denn, dass ein solcher 

Zusammenschluss mit dem Rechtsanwaltsberuf unvereinbar ist. 

 
39 Nach der BRAO muss die Mehrheit der Geschäftsanteile den Rechtsanwälten zustehen (§ 59e 

Abs. 2). 

40 Vgl. entsprechend das Urteil Kommission/Österreich (Ziviltechniker), Rn. 104, unter Anführung 

des Urteils vom 1. März 2018, CMVRO (C-297/16, EU:C:2018:141, Rn. 86). 

41 Statt aller Urteil vom 6. März 2018, SEGRO und Horváth (C-52/16 und C-113/16, 

EU:C:2018:157, Rn. 85). 

42 Es fehlen z. B. Berufe wie Ingenieure, Architekten, Wirtschaftswissenschaftler oder 

Psychologen, die ebenfalls der disziplinarischen Aufsicht einer Kammer und Standesregeln 

unterliegen. Dies betont die Kommission (Rn. 44 ihrer schriftlichen Erklärungen). 

43 Urteil Kommission/Österreich (Ziviltechniker), Rn. 94. 
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2) Erfordernis der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in der 

Rechtsanwaltsgesellschaft 

85. Die zweite Beschränkung, auf die das vorlegende Gericht hinweist, betrifft 

das Erfordernis, dass Rechtsanwälte (oder Angehörige anderer gleichgestellter 

Berufe) „in der Rechtsanwaltsgesellschaft beruflich tätig sein [müssen]“44. 

86. Die so gefasste Beschränkung weist eine gewisse Unschärfe auf. Man muss 

wohl annehmen, dass die in der Regelung erwähnte „berufliche Tätigkeit“ zu 

denjenigen Tätigkeiten gehört, die nur Personen ausüben können, denen die 

Beteiligung an einer Rechtsanwaltsgesellschaft gestattet ist, und dass diese 

ausgeübte berufliche Tätigkeit gerade für diesen Beruf kennzeichnend ist. 

87. Auf diese Weise wird der Kreis derer, denen es gestattet ist, sich an einer 

Rechtsanwaltsgesellschaft zu beteiligen, noch kleiner: Es reicht nicht, 

Rechtsanwalt zu sein (oder einem gleichgestellten Beruf anzugehören), sondern es 

ist erforderlich, als solcher in der Gesellschaft tätig zu sein. Ausgeschlossen sind 

daher Rechtsanwälte und Angehörige der ihnen gleichgestellten Berufe, die nur in 

die Gesellschaft investieren oder dort andere Aufgaben als eine anwaltliche 

Tätigkeit (oder die eines gleichgestellten Berufs) erfüllen möchten45. 

88. Wie in der mündlichen Verhandlung ausgeführt worden ist, schreibt diese 

Beschränkung allerdings weder ein Mindestmaß an tatsächlicher Betätigung in der 

Gesellschaft vor noch kann diese Vorgabe in der Praxis von der Kammer als dem 

für die Einhaltung der BRAO letztlich Verantwortlichen kontrolliert werden46. Es 

bestehen daher berechtigte Zweifel, ob sie tatsächlich geeignet ist, die mit ihr 

(vermeintlich) verfolgten Ziele zu erreichen. 

89. Mit dieser zweiten Beschränkung wird meines Erachtens die erste 

Beschränkung konkretisiert, ohne dass die Inkohärenz beseitigt würde, die mich 

im vorangegangenen Abschnitt zu der Feststellung veranlasst hat, dass der ersten 

Beschränkung die Geeignetheit fehle. 

3) Vorbehalt der Stimmenmehrheit der Rechtsanwälte 

90. Nach § 59e Abs. 2 BRAO muss die Mehrheit der Geschäftsanteile und der 

Stimmrechte Rechtsanwälten zustehen47. 

 
44 So lautete § 59e Abs. 1 BRAO. 

45 Dies ergibt sich aus den Erläuterungen der deutschen Regierung in der mündlichen 

Verhandlung. 

46 Die Kammer hat ausgeführt, dass es nicht möglich sei, sich so weit in die internen Abläufe der 

Anwaltskanzleien einzumischen, dass Erkenntnisse darüber gewonnen werden könnten, welche 

Tätigkeit jeder einzelne der Gesellschafter konkret ausübe. 

47 Der Wortlaut von § 59e Abs. 2 BRAO erschließt sich nicht ohne Weiteres. Zwar müssen nach 

dem ersten Teil der Bestimmung „die Mehrheit der Geschäftsanteile und der Stimmrechte 
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91. Die den Rechtsanwälten vorbehaltene doppelte Mehrheit im Hinblick auf 

die Geschäftsanteile einerseits und die Stimmrechte andererseits zielt darauf ab, 

dass Personen, die nicht zur Rechtsanwaltschaft gehören, die Entscheidungen der 

Gesellschaft nicht signifikant beeinflussen können. 

92. Die Vorschrift soll die berufliche Unabhängigkeit der Rechtsanwälte und 

den Schutz der Rechtsuchenden wahren. Zur Erreichung dieser Ziele soll die 

Vorschrift bewirken, dass Personen, die nicht zur Rechtsanwaltschaft gehören, 

wenn sie an einer Rechtsanwaltsgesellschaft beteiligt sind, aufgrund ihrer 

zwiefachen Minderheitsposition keine tatsächliche Kontrolle über diese 

Gesellschaft ausüben. 

93. Die in Rede stehende Regelung leidet aber wiederum an einer gewissen 

Inkohärenz, da ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen das Erfordernis der doppelten 

(Kapital- und Stimmen-)Mehrheit der Rechtsanwälte möglicherweise nicht 

ausreicht, um unerwünschten Druck auf die Rechtsanwälte durch Investoren, die 

keine Rechtsanwälte sind, zu vermeiden. 

94. Im Zusammenhang mit einer anderen Beschränkung von Stimmrechten48 

hat der Gerichtshof festgestellt: „[Es] ist nämlich denkbar, dass die 

Entscheidungen der höchstens 25 % der Stimmrechte besitzenden 

Minderheitsgesellschafter darüber, ob sie sich finanziell engagieren oder nicht, 

wenn auch nur mittelbar, die Entscheidungen der Gesellschaftsorgane 

beeinflussen könnten“49. 

95. Nach der BRAO ist es zulässig, dass Gesellschafter, die keine 

Rechtsanwälte sind, zum einen bis zu 49 % des Kapitals der 

Rechtsanwaltsgesellschaft halten und zum anderen über den gleichen Prozentsatz 

der Stimmrechte in dieser Gesellschaft verfügen. So können die Nicht-Anwälte 

einen bestimmenden Einfluss auf die Entscheidungen der Gesellschaft ausüben, da 

sie nur die Mitwirkung von 2 % der Rechtsanwälte, denen 2 % des Kapitals 

      
Rechtsanwälten zustehen“, im zweiten Teil heißt es jedoch: „Sofern Gesellschafter zur 

Ausübung eines [einem Rechtsanwalt gleichgestellten] Berufs nicht berechtigt sind, haben sie 

kein Stimmrecht.“ Diese zweite Aussage ist ein wenig verwirrend, da diejenigen, die nicht zur 

Ausübung eines gleichgestellten Berufs berechtigt sind, schlechthin nicht Gesellschafter der 

Gesellschaft sein können. In der mündlichen Verhandlung hat die deutsche Regierung erläutert, 

dass diese Regelung auf bestimmte Ausnahmefälle beschränkt sei, in denen ein Nicht-Anwalt 

(oder Nicht-Angehöriger eines gleichgestellten Berufs) vorübergehend Gesellschafter sein 

könne. Ihrem Wortlaut nach hat die Regelung jedoch eine allgemeinere Tragweite. 

48 Eine nationale Regelung, die die Beteiligung von Gesellschaftern, die nicht den Beruf des 

Biologen ausübten, an Gesellschaften zum Betrieb von Laboren für biomedizinische Analysen 

auf 25 % beschränkte. 

49 Urteil vom 16. Dezember 2010, Kommission/Frankreich (C-89/09, EU:C:2010:772, Rn. 86), 

unter Verweis auf die Schlussanträge des Generalanwalts Mengozzi in dieser Rechtssache 

(EU:C:2010:305). Auch im Urteil vom 1. März 2018, CMVRO (C-297/16, EU:C:2018:141, 

Rn. 86), wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Inhaber nicht des gesamten, sondern nur 

eines begrenzten Teils des Kapitals die Kontrolle über die Gesellschaft ausüben können. 
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zustehen, benötigen, um den Willen der Gesellschaft zu bilden50. Dieses Risiko 

wird noch größer, wenn das Kapital unter den Gesellschaftern, die Rechtsanwälte 

sind, weit gestreut ist51. 

96. Die vom deutschen Gesetzgeber in Bezug auf die Stimmenmehrheit 

geschaffene Regelung hindert die Gesellschafter, die keine Rechtsanwälte sind, 

nicht daran, die Entscheidungen der Gesellschaft, an der sie beteiligt sind, zu 

beeinflussen, was die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte gefährdet52. Zugleich 

beeinflusst diese Regelung die Wahrnehmung der Rechtsuchenden im Hinblick 

auf die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte, die vor Druck von außen geschützt 

werden müssen. 

97. Um dieses Problem zu beheben, schlägt die Kommission vor, die 

Anforderungen hinsichtlich der Beteiligung am Kapital und hinsichtlich der 

Stimmrechte voneinander zu trennen53. Ich bin der Ansicht, dass die Kohärenz des 

Systems eher dafürspricht, die vorbeugenden Maßnahmen zu verstärken, die von 

vornherein unmittelbare oder mittelbare Angriffe auf die Unabhängigkeit der 

Rechtsanwälte verhindern, und zwar unabhängig vom Prozentsatz der 

Stimmrechte, die von Angehörigen anderer Berufe gehalten werden. 

98. Sicherlich könnte man Lösungen erarbeiten, um das Verhältnis zwischen 

dem Gewicht des Kapitals und dem der Stimmrechte auszubalancieren, ohne die 

logische Korrelation zwischen dem Halten des Kapitals und der Willensbildung 

der Gesellschaft (die über die Stimmen erfolgt, die normalerweise mit der 

Beteiligung eines Gesellschafters verbunden sind) in extremer Weise zu 

verfälschen. 

 
50 Wenn der Gerichtshof die im Urteil vom 16. Dezember 2010, Kommission/Frankreich 

(C-89/09, EU:C:2010:772), geprüfte Lösung für annehmbar erachtet hat, lag das daran, dass in 

jener Rechtssache die wichtigsten Entscheidungen die Zustimmung einer qualifizierten 

Mehrheit der Gesellschafter erforderten, deren Stimmen mindestens drei Viertel der 

Geschäftsanteile ausmachten. 

51 Dies bestätigt die deutsche Regierung (in Rn. 56 ihrer schriftlichen Erklärungen), indem sie 

ausführt, dass in Gesellschaften mit einem stark zersplitterten Kapitalbesitz auch 

Minderheitsbeteiligungen einen erheblichen Einfluss vermitteln könnten. Eine solche 

(fragmentierte) Kapitalstruktur sei überdies für Rechtsanwaltsgesellschaften in der 

Bundesrepublik Deutschland häufig kennzeichnend. 

52 Wie in der mündlichen Verhandlung in Erinnerung gerufen wurde, kann der faktische Einfluss 

eines Minderheitsinvestors auf die Entscheidungen der Gesellschaft durch andere Maßnahmen 

als nur durch seine Teilnahme an der Gesellschafterversammlung ausgeübt werden. Die Rechte 

der Gesellschafter (einschließlich der Minderheitsgesellschafter) auf Auskunft über den 

Geschäftsgang des Unternehmens vermitteln ihnen beispielsweise Kenntnisse, die es 

ermöglichen können, Druck auszuüben oder Erläuterungen zu den entsprechenden 

Entscheidungen zu verlangen, um den zu erwartenden wirtschaftlichen Nutzen des von ihnen 

eingebrachten Kapitals zu maximieren. 

53 Rn. 64 ihrer schriftlichen Erklärungen. 
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99. Jedenfalls muss es meines Erachtens Vorschriften geben, um zu 

verhindern, dass berufsfremde Investoren die Entscheidungen der 

Rechtsanwaltsgesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinflussen können, wenn 

die Unabhängigkeit der Rechtsanwälte und der Schutz der Interessen ihrer 

Mandanten auf dem Spiel stehen. Die Vorsichtsmaßnahmen, die einer der am 

Rechtsstreit Beteiligten insoweit vorgeschlagen hat54, reichen meines Erachtens 

nicht aus, um diese Gefahr zu beseitigen. 

100. Es ist Sache des nationalen Gesetzgebers, die einschlägige normative 

Lösung zu konzipieren, und es obliegt nicht dem Gerichtshof, im Rahmen des 

vorliegenden Vorabentscheidungsverfahrens mehr zu tun als festzustellen, dass es 

Vorschriften wie den in Rede stehenden an der Kohärenz mangelt, die 

unverzichtbar ist, damit die Beschränkung durch zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. 

101. Diese Überlegungen betreffen den allgemeinen Rahmen, den die BRAO 

vorgibt, und nicht die besondere Situation der beiden am Rechtsstreit beteiligten 

Gesellschaften. Ob die geänderte Satzung der Halmer UG, wie sie vom 

vorlegenden Gericht beschrieben wird55, die Gefahr verringert, dass SIVE die 

Entscheidungen der Rechtsanwaltsgesellschaft beeinflusst, muss das vorlegende 

Gericht abwägen. 

D. Zusammenfassung 

102. Die Mitgliedstaaten verfügen bei der Regelung des Rechtsanwaltsberufs, 

insbesondere in Bezug auf die Ausübung dieses Berufs in der Form von 

Kapitalgesellschaften, über einen weiten Spielraum. 

103. Aufgrund dieses Spielraums sind die Mitgliedstaaten, wenn sie die 

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs durch Kapitalgesellschaften gestatten, 

berechtigt, diese Gesellschaften bestimmten Beschränkungen zu unterwerfen. 

Diese Beschränkungen müssen kohärent sein und mit den Gründen des 

Allgemeininteresses, die sie rechtfertigen, in Einklang stehen. 

104. Den in der BRAO vorgesehenen Beschränkungen der Beteiligung an 

Rechtsanwaltsgesellschaften, auf die sich die Fragen des vorlegenden Gerichts 

beziehen, fehlt es an der Kohärenz, die unverzichtbar ist, um die Vorgaben von 

Art. 15 Abs. 3 der Richtlinie 2006/123 zu erfüllen, denn 

 
54 Etwa die Anwendung des Berufsrechts, das Recht eines jeden Rechtsanwalts, sich innerhalb der 

Rechtsanwaltsgesellschaft gegen Verletzungen seiner Unabhängigkeit zu wehren, die 

nachträgliche Ahndung von Angriffen auf eben diese Unabhängigkeit durch die Kammer, die 

Regeln zur Vorbeugung von Interessenkonflikten und die den Geschäftsführern der Gesellschaft 

obliegenden Verpflichtungen. 

55 Siehe Nr. 33 und Fn. 8 der vorliegenden Schlussanträge. 
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– sie schließen Angehörige anderer als der in der BRAO ausdrücklich 

aufgeführten Berufe von der Stellung als Gesellschafter aus, die die Kriterien 

erfüllen könnten, auf deren Grundlage die Beteiligung Angehöriger der 

aufgeführten Berufe gestattet wird; 

– sie verlangen allgemein und ohne nähere Konkretisierung, dass Rechtsanwälte 

und Angehörige anderer Berufe, die sich als Gesellschafter beteiligen dürfen, in 

der Gesellschaft beruflich tätig sind; 

– sie lassen zu, dass Personen, die keine Rechtsanwälte sind, einen Prozentsatz 

des Kapitals und der Stimmrechte halten, der ausreicht, um diesen Personen 

einen bedeutenden unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss, der die 

Unabhängigkeit der Rechtsanwälte bei der Verteidigung ihrer Mandanten 

gefährden kann, auf die Bildung des Willens der Gesellschaft zu gewähren. 

V. Ergebnis 

105. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, dem Bayerischen 

Anwaltsgerichtshof wie folgt zu antworten: 

Art. 15 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 

ist dahin auszulegen, dass 

er einer nationalen Regelung entgegensteht, deren Bestimmungen 

1. den Angehörigen bestimmter Berufe gestatten, sich als Gesellschafter an 

einer Rechtsanwaltsgesellschaft zu beteiligen, während Angehörige anderer 

Berufe davon ausgeschlossen sind, die objektiv auch die Kriterien erfüllen 

könnten, auf deren Grundlage die Beteiligung Angehöriger der zuerst 

genannten Berufe gestattet wird; 

2. allgemein und ohne nähere Konkretisierung vorschreiben, dass 

Rechtsanwälte und die Angehörigen anderer Berufe, die sich als 

Gesellschafter beteiligen dürfen, in der Gesellschaft beruflich tätig sind; 

3. zulassen, dass Personen, die keine Rechtsanwälte sind, einen Prozentsatz des 

Kapitals und der Stimmrechte halten, der ausreicht, um diesen Personen 

einen bedeutenden unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss, der die 

Unabhängigkeit der Rechtsanwälte bei der Verteidigung ihrer Mandanten 

gefährden kann, auf die Bildung des Willens der Gesellschaft zu gewähren. 



Vortragsveranstaltung der Forschungsstellen Anwalts- und Notarrecht und 

für Versicherungswesen der Universität Münster

Fremdbesitzverbot und Rechtsschutz-
versicherung
Thomas Lämmrich, 10. Juli 2024
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Rechtsschutzversicherung

10.07.2024



S. 3 Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster

Leistungsversprechen

10.07.2024

Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen 
wahrnehmen. Wir erbringen die dafür 
erforderlichen Leistungen und sichern Ihnen 
so den Zugang zum Recht. [...]. Gerne 
unterstützen wir Sie, Ihren Konflikt schnell 
und nachhaltig zu lösen. Fragen Sie uns 
nach Ihren Möglichkeiten.

Ziff. 1 Allgemeine Musterbedingungen für die 
Rechtsschutzversicherung (ARB 2021)



S. 4 Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster

Kennzahlen zur Rechtsschutzversicherung

Zentrale Rolle für den Zugang zum Recht

4,7 Mio. 
Schadenfälle

GDV / Bruttoergebnisse 2023

3,6 Mrd. EUR 
Aufwand

2004: 2,1 Mrd. EUR
GDV / Bruttoergebnisse 2023

27,1 Mio. 
Verträge

GDV / Bruttoergebnisse 2023

mehr als 50 % 

der dt. Haushalte
Destatis: rd. 41,3 Mio. Haushalte in 

2023

10.07.2024
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Leistungsbilanz (1/3)

Weniger Konfliktpotential als gemeinhin angenommen

OMBUDSMANN 2023

2.637DECKUNGSPROZESSE 2023

715

SCHADENSTÜCKE 
2023

> 4,3 Mio.
ca. 0,1 %

BAFIN-BESCHWERDEN 2023

361

Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster10.07.2024
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Rechtsschutzversicherer sind erste Anlaufstelle bei Rechtsfragen

82%

77%

77%

55%

55%

45%

Ich wende mich an meine
Rechtsschutzversicherung

Ich kontaktiere den Reiseveranstalter

Ich recherchiere im Internet

Ich wende mich an einen Rechtsanwalt

Ich wende mich an Freunde oder Bekannte
und frage nach Rat

Ich wende mich an einen Anbieter im
Internet, der im Reiserecht unterstützt

Informationsquellen bei Rechtsfragen

Nur Befragte mit Rechtsschutzversicherung, n=917

Sie haben ein Rechtsproblem rund um eine Urlaubsreise. Der Reiseveranstalter hat sie in einem falschen Hotel untergebracht. 

Wo informieren Sie sich am ehesten nach Ihrer Rückkehr? Alle Befragten (n=2.074)

Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster10.07.2024

Quelle: GDV/Yougov, Oktober 2022, 2074 Befragte, 

bevölkerungsrepräsentativ
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Bedarfe/Erwartungen der Versicherten verändern sich. Es wird ein aktiver Rechtsschutzversicherer erwartet.

Rechtsschutzversicherer sind weit mehr als Kostenerstatter

Erwartungen an Versicherungen

86%

82%

78%

73%

73%

72%

67%

67%

63%

60%

Schneller und einfacher Zugang zu Rechtsberatung

Empfehlung eines spezialisierten Anwalts vor Ort

Direkte Rechtsberatung und außergerichtliche Vertretung
durch juristische Mitarbeiter des Versicherers

Vermittlung einer telefonischen anwaltlichen Rechtsberatung

Aktive Hinweise zu Rechtsproblemen, die mich betreffen können

Nutzung der Erfahrungen des Rechtsschutzversicherers aus der Bearbeitung 
einer Vielzahl von Rechtsfällen zu meinem Vorteil (Big Data)

Unterstützung in Rechtsfragen rund um die Uhr

Digitale Produkte zur Selbsthilfe (z. B. zur Erstellung persönlicher
und auf meinen Bedarf zugeschnittener Schriftstücke oder Verträge)

Regelmäßige Informationen zu aktuellen Rechtsfragen

Empfehlung eines spezialisierten, digitalen Anwalts, mit dem auf digitalem Weg 
kommuniziert werden kann (Video-Chat, Chat, E-Mail, Eingabemasken)

Wie wichtig, wenn überhaupt, sind Ihnen persönlich die folgenden Leistungen bei einer Rechtsschutzversicherung? Alle Befragten (n=2.074)

Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster10.07.2024

Quelle: GDV/Yougov, Oktober 2022, 2074 Befragte, 

bevölkerungsrepräsentativ
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(Pro-) Aktive Problemlöser in den rechtlichen Belangen der Versicherten

Rechtsschutzversicherer sind weit mehr als Kostenerstatter

Weit mehr als 
Kostenerstatter

Dienstleistungsorientierte
Problemlöser

„Enabler“ für den Zugang 
zum Recht

 Rechtsprobleme in der Breite 
 auch rechtl. unsichere Fälle
 Kooperationen
 Erlaubte eigene Rechts-Assistance, Rechtsprodukte

 umfassende Erfahrung/Know how
 Unterschiedliche Konfliktlösungsinstrumente
 effiziente, rasche, wenig belastende Problemlösung
 Kundenorientierung, Qualitätssicherung
 „hochreguliert“, langfristiges Geschäftsmodell

Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster10.07.2024



S. 9 Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster

Öffnung des Fremdbeteiligungsverbots?

10.07.2024



S. 10 Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster

Digitalisierung verändert die Lebenswirklichkeit der 
Rechtssuchenden und ihre Erwartungen an Rechtdienst-
leistungen

Wettbewerbsintensität im Rechtsdienstleistungsmarkt nimmt zu

 Legal Tech/Inkassodienstleister mit digitalen Angeboten als 
Alternativen zur anwaltlichen Tätigkeit (ohne Hürde für externe 
Kapitalgeber)

 Innerhalb der Anwaltschaft „saugen“ auf Verbraucherrecht 
spezialisierte „Online-Kanzleien“ in großer Stückzahl Mandate auf

Mandantenakquise, Mandantenerwartungen, Kommunikations-
anforderungen und Mandatsbearbeitung verändern sich 
grundlegend

Anpassung erfordert Kompetenzen, Know how und Kapital

Fremdkapital kann Kanzleien unterstützen

Struktureller Umbruch in der Anwaltschaft

10.07.2024



S. 11 Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster

Anwaltschaft kommt eine tragende Rolle für den Rechtsstaat 
zu.

 Qualität und Durchsetzung der Interessen der Rechtssuchenden 
dürfen nicht in Frage gestellt werden.

 D.h. die anwaltliche Grundpflichten dürfen nicht gefährdet 
werden. 

Ausgleich mit dem Kapitalisierungsbedürfnis von Kanzleien 
kann über klar begrenzten Rahmen für die Fremdbeteiligung 
hergestellt werden.

 Nicht jedoch durch Beschränkung auf bestimmte Kapitalgeber 
oder bestimmte Beteiligungsformen/-modelle.

 Fremdkapital muss der Breite der Kanzleien offenstehen.

Ausgleich zwischen Kapitalisierungsbedürfnis und Grundpflichten

Anwaltliche Grundpflichten dürfen nicht in Frage gestellt werden

10.07.2024



S. 12 Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster

Kern der Rechtsschutzversicherung sind Anwaltschaft und 
Gerichte als tragende Säulen des Rechtsstaats

Rechtsschutzversicherer sind keine reinen (renditeorientierten) 
Finanzinvestoren

 Rechtsschutzversicherer haben ein grundlegendes Interesse an 
der Rechtsdurchsetzung ihrer Versicherten (und damit 
gleichlaufendes Interesse mit dem Versicherten)

 auch bei geringwertigen Streitwerten (Wirtschaftlichkeit für 
Kanzleien)

 Flächendeckend, auch im ländlichen Raum

Annahme eines vorrangigen Kostenvermeidungs-
interesses (analog § 4 RDG) geht fehl

Produkt Rechtsschutzversicherung kann nur Akzeptanz beim Kunden 
finden, wenn dessen Interessen bestmöglich und erfolgreich verfolgt 
werden

Je nach Geschäftspolitik auch für Rechtsschutzversicherer interessant

Fremdbeteiligung auch von Rechtsschutzversicherern?

10.07.2024
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„Der Zugang zum Recht ist die „raison d'être“ von Rechtsschutzversicherungen – unabhängig davon, welcher 

länderspezifischen Regulierung sie unterliegen. Degradiert man Rechtsschutzversicherungen zu reinen Zahl-

stellen, schränkt man deren Möglichkeiten, ihren Kunden wirkungsvollen Zugang zum Recht zu verschaffen, 

unnötig ein und verhindert damit auch die Umsetzung innovativer, neuer Konzepte.“

Arnet, Ioannis, Rethinking Law 2019, 64

10.07.2024 Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster
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Wilhelmstraße 43 / 43G

10117 Berlin

T: 030-2020 5000

F: 030-2020 6000

E: berlin@gdv.de

Rue du Champ de Mars 23

B - 1050 Brüssel

T: 0032-2-2 82 47 30

F: 0049-30-2020 6140

E: bruessel@gdv.de

www.gdv.de 

www.DieVERSiCHERER.de

facebook.com/DieVERSiCHERER.de

Twitter: @gdv_de

www.youtube.com/user/GDVBerlin

Thomas Lämmrich, Vortragsveranstaltung Universität Münster

Thomas Lämmrich
Leiter Unfall- und Rechtsschutzversicherung, Assistance
Tel. 030/2020-5330
E-Mail t.laemmrich@gdv.de

10.07.2024
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Seite

Fremdbesitzverbot – Entscheidet der EuGH
über die Zukunft des Anwaltsmarkts?

Und über neue Chancen für 
Rechtsschutzversicherer?

Dr. Carla Burmann

Fachanwältin für Versicherungsrecht
Fachanwältin für Medizinrecht
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Auswirkungen auf das Versicherungsrecht 
/ die versicherungsrechtlich tätige Anwaltschaft
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§ 4 RDG  = relevant?
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§ 4 RDG: Unvereinbarkeit mit einer anderen Rechtspflicht

 Rechtsdienstleistungen, die unmittelbaren Einfluss auf die Erfüllung einer 
anderen Leistungspflicht haben können, dürfen nicht erbracht werden, wenn 
hierdurch die ordnungsgemäße Erbringung der Rechtsdienstleistung gefährdet 
wird. Eine solche Gefährdung ist nicht schon deshalb anzunehmen, weil aufgrund eines 
Vertrags mit einem Prozessfinanzierer Berichtspflichten gegenüber dem Prozessfinanzierer 
bestehen.

 = „lex Rechtsschutzversicherung“

18.07.2024 4
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§ 4 RDG: Unvereinbarkeit mit einer anderen Rechtspflicht
• Verhandlungen eines Rechtsschutzversicherers mit den Gegnern seines VN über 

Ansprüche, für deren Durchsetzung der VN die RSV abgeschlossen hat = 
erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistungen. 

• Gegenstand der Verhandlungen sind nicht die vom Rechtsschutzversicherer 
abgedeckten Kosten der Rechtsverfolgung, sondern die Hauptansprüche der 
Versicherungsnehmer

BGH (NJW 1961, 1113 [1114]): das wirtschaftliche Interesse des RS-VR an einer 
Vermeidung von Rechtsverfolgungskosten, zu deren Übernahme der 
Versicherungsvertrag ihn verpflichtet, kann eine objektive, allein an den Interessen 
des VN ausgerichtete Vertretung gefährden, ohne dass dieser imstande wäre, ein für 
ihn ungünstiges Verhandlungsergebnis zu erkennen

18.07.2024 5
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§ 4 RDG: Unvereinbarkeit mit einer anderen Rechtspflicht

- (P) mögliche Interessenkollision bei Rechtsberatung durch den Rechtsschutz-VR: 
- wirtschaftliches Interesse des Rechtsschutzversicherers ist auf die Vermeidung von Kosten der 

Rechtsverfolgung gerichtet, zu deren Übernahme der Versicherungsvertrag ihn gerade verpflichtet

 Aber: Beratung durch den RS-VR bei Beteiligung an Anwaltskanzlei???

18.07.2024 6
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Schlussanträge des Generalanwalts
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§ 15 VAG Versicherungsfremde Geschäfte
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Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung
(ARB 2021) Musterbedingungen des GDV
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